
 

 

 

 

 

 

 

Kanton Zürich 

Baudirektion 

Hochbauamt 

Richtlinie Gebäudetechnik 
Sicherheit 
1. Februar 2021 

 

Entwurf 

25. April 2019 

 

 

  

  



 

 
Hochbauamt 

2/8 

 

 
 

  

 2021 Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt 

Fachkoordination Gebäudetechnik, Beat Wüthrich 

1. Februar 2021 

Version  V 1.1 

Ingress: Die im vorliegenden Text zur Vereinfachung verwendeten Funktionsbezeichnungen gelten auch für weibliche Funktionsträger. 

Die vorliegende Richtlinie wurde an der Sitzung der Geschäftsleitung HBA vom 18. Januar 2017 in Kraft gesetzt und am 1. Februar 2021 

durch die HBA-Fachkoordination Gebäudetechnik überarbeitet. 
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1. Allgemeine Grundsätze 
Für die Bauvorhaben des Hochbauamtes des Kantons Zürich ist die Empfehlung 

Gebäudetechnik der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane 
der öffentlichen Bauherren) in vollem Umfang anzuwenden. Das Kapitel “Ergänzungen des 
Hochbauamtes“ beschränkt sich auf wenige Ergänzungen und Präzisierungen dazu. Bei 

Widersprüchen gehen die Vorgaben des HBA der KBOB-Empfehlung vor. 

2. Auszug «KBOB-Empfehlung» 
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3. Ergänzungen und Abweichungen des 
Hochbauamtes zur KBOB-Empfehlung 

3.1. Projektdokumentation und Nachweise 

 Abweichung zu Kapitel 2 Seite 7: Das HBA prüft, ob alle geforderten Dokumente 
vorliegen. Die inhaltliche Richtigkeit liegt in der Verantwortung des Fachplaners, 

respektive des Planungsteams. 


